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1. Ausgangslage 
Mit der Aufhebung des Dritten Bildungsweges Luzern (DBW) stellt 
sich die Frage, wie sich inskünftig sogenannte QuereinsteigerInnen 
für einen kirchlichen Dienst als Priester, Diakone oder SeelsorgerIn-
nen qualifizieren können. 
 
 
2. Bestehende maturalose Wege 
Angebote für Maturalose sind derzeit: 
 Studium 30+ an der theologischen Fakultät Fribourg 
 Kirchliches Diplom (auch unter 30) an der theologischen Fakultät 

Fribourg 
 Bachelor- und Masterstudium in Chur für Maturalose, die zuerst als 

GasthörerInnen, dann als ordentliche HörerInnen immatrikuliert 
werden. 

 RPI-Diplom mit Zugang zum Bachelorabschluss in Religionspädago-
gik, anschliessend Masterstudium in Theologie (mit Auflagen) in Lu-
zern 

 Aufnahmeprüfung an der Universität Luzern als Zugang zum or-
dentlichen Theologiestudium 

 
Zusätzlich: 
 4-jähriges Studium in Lantershofen (D) für Priesteramtskandidaten 



 

 

3. Bischöfliches Studienprogramm 
 
3.1. Studienordnungen der theologischen Fakultät Luzern, der theo-
logischen Fakultät Fribourg und der theologischen Hochschule Chur 
Alle drei Fakultäten sehen in ihren Studienordnungen das bischöfli-
che Studienprogramm mit einem kirchlichen Abschluss vor.  
 
3.2. Regelungen des Studienprogramms 
Aufgrund dieser Zulassungsmöglichkeit und auf Empfehlung des Re-
gensamtes können Studierende mit oder ohne Matura für ein Spezi-
alcurriculum immatrikuliert werden. Folgende Modelle können in Be-
tracht gezogen werden:  
 
A) Immatrikulation von Kandidaten und Kandidatinnen, die über eine 

Matura und ein Erststudium verfügen, wenn aus guten Gründen 
ein Vollstudium nicht zumutbar ist. 

B) Immatrikulation von Kandidaten und Kandidatinnen, die sich als 
Religionspädagoginnen oder Religionspädagogen (RPI) bewährt 
haben, wenn aus guten Gründen ein Bachelorstudium in Religi-
onspädagogik und ein Masterstudium in Theologie nicht zumutbar 
ist. 
 

C) Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Theologie und 
ForModula Katechese ohne Matura, denen aus guten Gründen ei-
ner der maturalosen Wege zum Theologiestudium nicht zugemu-
tet werden kann.  

 
D) Immatrikulation von Kandidatinnen und Kandidaten, die über eine 

Berufsausbildung und Berufserfahrung sowie über langjährige Er-
fahrungen im kirchlichen Kontext verfügen und denen einer der 
maturalosen Wege zum Vollstudium in Theologie nicht zugemutet 
werden kann. Die Vorerfahrungen im beruflichen und kirchlichen 
Kontext sollen eine genügende Grundlage sein, damit das Studium 
und die Berufstätigkeit als Seelsorgerin oder Seelsorger sinnvoll 
anknüpfen können. Das Mindestalter für diese Personen beträgt 
40 Jahre.  



 

 

4. Voraussetzungen für die Aufnahme in das bischöfliche Studien-
programm 
 
Im Hinblick auf den angestrebten kirchlichen Beruf werden vorausge-
setzt: 
 
 Gelebter Glaube (regelmässiger Besuch des Sonntagsgottesdiens-

tes, Leben aus der Heiligen Schrift und den Sakramenten, Solidari-
tät, Wachsamkeit für die Nöte der Menschen und die Fragen der 
Gesellschaft, bewusster Lebensstil, persönliches Gebet, …) 
 

 Erprobte Kirchlichkeit (durch langjähriges kirchliches Engagement 
und positive Einstellung zur Kirche, allfällige Aufarbeitung persön-
licher Krisen und Distanzierungen) 

 
 Sozialkompetenz (Kontakt- und Teamfähigkeit, Einfühlungsvermö-

gen, Zuverlässigkeit, Engagement, Kritikfähigkeit, …) 
 
 Physische und psychische Belastbarkeit im Hinblick auf die spezifi-

schen Belastungen des pastoralen Dienstes (Mobilität in der Seel-
sorgeeinheit, Umgang mit Intensivzeiten, Leben in Spannungsfel-
dern, Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Charakteren, Um-
gang mit öffentlicher Rolle, Frustrationstoleranz, …) 

 
 Abgeschlossene Berufsausbildung, Berufserfahrung, gute Auffas-

sungsgabe, Freude am Lernen, ausgewiesene Fähigkeit zu einem 
Hochschulstudium. 

 
 Angemessenes Alter: das Alter bei Studienbeginn ist auf 50 Jahre 

und jünger festgelegt. Für Ausnahmen müssen besondere Gründe 
vorliegen.  

 
 
 
 
 



 

 

5. Aufnahmeverfahren 
Die Aufnahme in das Studienprogramm gestaltet sich zweistufig: 
 
Erste Stufe: Das Regensamt nimmt einen tabellarischen Lebenslauf 
und ein Motivationsschreiben entgegen und lädt auf dieser Grund-
lage zu einem Erstgespräch ein und klärt: 
 das Berufsziel 
 die persönliche Motivation 
 die Studienvoraussetzung und die theologischen Vorleistungen 
 die Fragen der Lebensform 
 die Finanzierbarkeit 

 
Aufgrund des Erstgesprächs entscheidet das Regensteam über die Zu-
lassung zur zweiten Stufe des Aufnahmeverfahrens. 
 
Zweite Stufe: Für die zweite Stufe des Aufnahmeverfahrens wird eine 
schriftliche Anmeldung eingereicht, die folgendes umfasst: 
 Ausführlicher Lebenslauf mit Angabe von drei Referenzpersonen, 

davon zwei aus dem kirchlichen Umfeld  
 Motivationsschreiben mit Bericht über den bisherigen Weg in der 

Kirche und Erfahrungen im kirchlichen Dienst 
 Schriftliche Empfehlung einer Person mit Pfarreibeauftragung 

oder Teamkoordination oder des Pfarrers einer Seelsorgeeinheit 
 Psychologische Standortbestimmung beim Vertrauenspsycholo-

gen  
 Zeugnisse bisheriger Schul- und Berufsausbildungen sowie Ar-

beitszeugnisse aus der beruflichen Tätigkeit 
 Tauf- und Firmschein (beim Taufpfarramt zu bestellen) 
 Privatauszug und Sonderprivatauszug aus dem Strafregister 
 Auszug aus dem Betreibungsregister 
 
Bei einer Zulassung in die zweite Stufe des Aufnahmeverfahrens wer-
den die Unterlagen den Mitgliedern der diözesanen Aufnahmekom-
mission zugestellt. Die administrativen Arbeiten (Einholung der Un-
terlagen, Versand an die Aufnahmekommission, sowie das Protokoll 



 

 

der Kommissionssitzung) werden durch die bischöfliche Kanzlei ge-
führt. Die Kommission setzt sich zusammen aus: Leiterin Regensamt 
(Leitung), Mitarbeiter Regensamt, Vertretung Abteilung Personal, 
Vertretung Seelsorge (Pfarrer oder Pfarreibeauftragte), psychologi-
sche Fachperson (kann mit einer der vorher genannten Personen zu-
sammenfallen).  
 
Vor der Behandlung des Aufnahmegesuchs in der Kommission führen 
die Interessent und Interessentinnen mit zwei weiteren Kommissi-
onsmitgliedern je ein persönliches Gespräch. 
 
Die Kommission entscheidet über Aufnahme, Auflagen oder Ableh-
nung des Gesuchs. Für die Entscheidung wird Einvernehmen in der 
Kommission gesucht. Ist dies nicht möglich, liegt der Stichentscheid 
bei Stimmengleichheit bei der Leiterin Regensamt. 
 
Nach der Aufnahme als Bistumsstudierende gelten die üblichen stu-
dienbegleitenden Anforderungen. 
 
 
6. Studium 
Je nach theologischen Vorleistungen bewegt sich der Umfang der 
Studien im Rahmen von 120 bis 180 CP. Über Detailanpassungen ent-
scheidet das Regensamt. 
 
Das Regensamt stellt den Kandidatinnen und Kandidaten nach der 
Aufnahme eine schriftliche Empfehlung für das Studium im bischöfli-
chen Studienprogramm aus. Mit dieser Empfehlung können sie via 
Studienleitung an den theologischen Fakultäten immatrikuliert wer-
den. Die Studierenden im bischöflichen Studienprogramm legen je-
des Semester ihr Studienprogramm dem Regensamt schriftlich vor. 
 
Der Abschluss des vereinbarten Programms wird vom Regensamt der 
Studienleitung der theologischen Fakultäten bestätigt, welche dann 
bei der bischöflichen Kanzlei  
St. Gallen den bischöflichen Abschluss beantragt. 
Anhang:  



 

 

 



 

 



 

 

Entscheid Kommission bischöfliches Studienprogramm vom 20. 
März 2018: 
 
Während der Zeit des (Fern-) Studiums ist das Arbeitspensum auf 
80% zu reduzieren.  
Es wird erwartet, dass die Studierenden die Angebote der Studienbe-
gleitung besuchen:  

 Semestergespräche 
 zwei Studierendentreffen pro Jahr 
 geistliche Begleitung 
 Exerzitien 

 
Wer Studierende oder Studierender des Bistums ist, hat die Möglich-
keit Stipendien zu beantragen.  (siehe «Studienbegleitung» des Bis-
tums St. Gallens) 
 
 


